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Regeste

Regeste Kollokationsklage; Art. 250 SchKG. Die Kantone können vorsehen, dass dem
Kollokationsprozess ein Vermittlungsverfahren vorauszugehen habe. Machen sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch, so ist es auch ihnen überlassen, innerhalb des Bezirkes des
Konkursgerichts das für das Vermittlungsverfahren zuständige Vermittleramt zu
bezeichnen (Erw. 2). Art. 139 OR Diese Bestimmung verpflichtet den unzuständigen
Richter nicht, dem Kläger eine Nachfrist anzusetzen. Die Frage der Anwendbarkeit von Art.
139 OR stellt sich erst, wenn die zurückgewiesene Klage beim zuständigen Richter bzw. in
verbesserter Form neu eingereicht wird (Erw. 3).

Erwägungen

E. 1
Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz, die sich auf die übereinstimmenden Angaben
der Parteien stützen, beträgt der Streitwert ungefähr Fr. 18 000.--. Auf die Berufung ist
daher einzutreten ( Art. 46 OG ).

E. 2
Die Vorinstanz hat ihren Nichteintretensentscheid unter anderem damit begründet, dass das
Vermittleramt Wil unzuständig gewesen sei. Die Kläger sind jedoch der Ansicht, das vor
diesem Amt durchgeführte Vermittlungsverfahren sei als gültig zu erachten, da Sitz des
nach Art. 250 Abs. 1 SchKG für die Behandlung von Kollokationsklagen zuständigen
Konkursgerichtes Wil und nicht Oberbüren sei. Zudem BGE 100 III 35 S. 38 habe sich die
Beklagte widerspruchslos auf die Vermittlung in Wil eingelassen. Wie die Vorinstanz
zutreffend ausführt, regelt Art. 250 Abs. 1 SchKG nur die örtliche Zuständigkeit für die
Kollokationsklage, während die Ordnung der sachlichen Zuständigkeit den Kantonen
überlassen ist ( BGE 71 III 197 , BGE 64 III 123 f.). Dementsprechend können die Kantone
vorschreiben, dass dem Kollokationsprozess ein Vermittlungsverfahren vorauszugehen
habe (JAEGER, N. 5 zu Art. 250 SchKG ). Machen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch,
so ist es auch ihre Sache, innerhalb des Bezirkes des Konkursgerichts das für das
Vermittlungsverfahren zuständige Vermittleramt zu bezeichnen. Bundesrecht kann daher
nicht verletzt sein, wenn die Vorinstanz das Vermittleramt Wil als unzuständig erachtete.
Eine Verletzung von Bundesrecht ist auch darin nicht zu erblicken, dass die Vorinstanz die
Einlassung der Beklagten vor dem Vermittleramt Wil nicht als stillschweigende
Gerichtsstandsvereinbarung ansah. Denn das Bundesrecht enthält keine Bestimmung, die
die Kantone zur Beachtung von Gerichtsstandsvereinbarungen verpflichten würde ( BGE
87 III 26 ff., BGE 76 II 249 ).

E. 3



Die Vorinstanz ist sodann auch deswegen nicht auf die Klage eingetreten, weil der
Leitschein nicht rechtzeitig beim Gericht eingereicht wurde. Auch in diesem Punkt stützte
sie sich auf kantonales Recht, dessen Anwendung vom Bundesgericht im
Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Die Kläger leiten nichts daraus ab, dass
die Einschreibefrist auf dem Leitschein unrichtig angegeben war). Art. 139 OR , auf den
sich die Kläger berufen, ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Denn diese Bestimmung
setzt ihrem Wortlaut nach voraus, dass eine Klage wegen Unzuständigkeit des angerufenen
Richters oder wegen eines verbesserlichen Mangels zurückgewiesen worden ist. Ist dies der
Fall, so läuft dem Kläger von Gesetzes wegen eine neue Frist zur Geltendmachung seines
Anspruchs. Der Richter, der eine Klage wegen Unzuständigkeit oder wegen eines
prozessualen Mangels zurückweisen möchte, braucht sich daher nicht darum zu kümmern,
ob die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Art. 139 OR allenfalls erfüllt seien, und
diese Bestimmung verpflichtet ihn auch nicht dazu, dem Kläger eine BGE 100 III 35 S. 39
Nachfrist anzusetzen. Erst wenn die zurückgewiesene (oder zurückgezogene; vgl. BGE 72
II 326 ff.) Klage beim zuständigen Richter bzw. in verbesserter Form neu eingereicht wird,
stellt sich die Frage, ob der Kläger die Nachfrist zu Recht beansprucht habe. Die Vorinstanz
verletzte daher Bundesrecht nicht, wenn sie sich nicht mit Art. 139 OR befasste. Unter
diesen Umständen kann weiterhin offen bleiben, ob Art. 139 OR auf Klagefristen des
Betreibungsrechts überhaupt anwendbar sei (vgl. dazu BGE 96 III 95 , BGE 91 III 15 ff.,
BGE 89 II 310 /311). Im übrigen können die Kläger aus Art. 139 OR ohnehin nichts
ableiten. Denn die in dieser Bestimmung vorgesehene Nachfrist kommt nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts einem Kläger nur dann zugute, wenn er innert der Frist,
die nach kantonalem Prozessrecht für die Einreichung der Klage beim Gericht gilt, etwas -
wenn auch nicht das Richtige - unternommen hat. Einem Kläger, der diese Frist unbenützt
verstreichen lässt, ist die Nachfrist dagegen nicht zu gewähren ( BGE 98 II 183 /184, BGE
93 II 370 Erw. 4, BGE 89 II 312 ). Da die Kläger nicht nur an einen unzuständigen
Vermittler gelangt sind, sondern darüber hinaus die Frist zur Einreichung des Leitscheins
beim Bezirksgericht verpasst haben, können sie sich auf keinen Fall auf Art. 139 OR
berufen. Die Berufung ist daher als offensichtlich unbegründet abzuweisen.
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